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§ 22c PatG
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Der im § 22b vorgesehene Schutz erstreckt sich nicht auf das biologische Material, das durch generative oder

vegetative Vermehrung von biologischem Material gewonnen wird, das im Europäischen Wirtschaftsraum vom

Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, wenn die generative oder vegetative

Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der Verwendung ist, für die das biologische Material in Verkehr

gebracht wurde, vorausgesetzt, dass das so gewonnene Material anschließend nicht für andere generative oder

vegetative Vermehrung verwendet wird.

2. (2)Abweichend von § 22b beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen von pflanzlichem

Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt zum

landwirtschaftlichen Anbau dessen Befugnis, sein Erntegut für die generative oder vegetative Vermehrung durch

ihn selbst im eigenen Betrieb zu verwenden, wobei Ausmaß und Modalitäten dieser Ausnahmeregelung

denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 entsprechen.

3. (3)Abweichend von § 22b beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen von Zuchtvieh oder von

tierischem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt

dessen Befugnis, das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden. Diese Befugnis erstreckt

sich auch auf die Überlassung des Viehs oder anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortführung seiner

landwirtschaftlichen Tätigkeit, jedoch nicht auf den Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen

Viehzucht. Für diese Befugnis ist eine angemessene Entschädigung zu zahlen.

4. (4)§ 22b gilt nicht für biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht

vermeidbar gewonnen wurde. Daher kann ein Landwirt nicht in Anspruch genommen werden, wenn er nicht

diesem Patentschutz unterliegendes Saat- oder Pflanzgut angebaut hat.
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